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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
312. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 zur Wahrnehmung von Bestellbefugnissen 
 zwischen 
 der Bundesstadt Bonn 
 und 
 dem Rhein-Sieg-Kreis 
 gemeinsam auch „die Parteien“ genannt

Präambel

Die Bundesstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis 
schließen als ÖPNV-Aufgabenträger nach § 3 des Geset-
zes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nord-
rhein-Westfalen („ÖPNVG NRW“) zum Zwecke der 
Übertragung von ÖPNV-Bestellbefugnissen die nach-
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 23  
Abs. 1 Alt. 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit („GkG NRW“):

§ 1 
Gegenstand der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

(1) Der Rhein Sieg-Kreis überträgt der Bundesstadt Bonn 
die Aufgabe und Befugnis, die Linien bzw. Linienab-
schnitte, die nach den jeweils gültigen abgestimmten Nah-
verkehrsplänen für die Bundesstadt Bonn und für den 
Rhein-Sieg-Kreis aus dem Gebiet der Bundesstadt Bonn 
in das Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises einbrechen, den 
Schwerpunkt der Erschließung im Gebiet der Bundes-
stadt Bonn haben und daher zu einem der Linienbündel 
des Stadtverkehrsnetzes Bonn gehören, in eigenem Na-
men zu bestellen (delegierende Übertragung der Bestell-
befugnis). Dies betrifft die Linienverkehre in folgenden 
Korridoren zwischen Bonn und dem stadtnahen Umland, 
wobei die zum Zeitpunkt des Abschlusses der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung geltende Linienbezeichnung 
ebenfalls aufgeführt ist: 

-  Bad Honnef - Königswinter - Bonn-Oberkassel - Ra-
mersdorf - Rheinaue - Heussallee/Museumsmeile - 
Hbf - Beuel - Sankt Augustin – Siegburg (Linienbe-
zeichnung 66) 

-  Siegburg - Sankt Augustin - Bonn-Beuel - Hbf - 
Heussallee/Museumsmeile - Hochkreuz/Dt. Museum 
Bonn - Bad Godesberg (Linienbezeichnung 67) 

- Bonn-Ramersdorf - Heussallee/Museumsmeile - Hbf 
- Dransdorf - Alfter - Bornheim (Linienbezeichnung 
68) 

-  Bonn-Ückesdorf - Lengsdorf - Endenich - Endeni-
cher Allee - Hbf - Nordstadt - Auerberg - Buschdorf 
- Bornheim-Hersel (Stadtbahn) (Linienbezeichnung 
604) 

-  Hbf - Beuel Süd - Oberkassel - Ramersdorf - Küding-
hoven - Beuel – Hbf (Linienbezeichnung N8) 

- Hbf - Endenich Nord - Dransdorf - Lessenich - Duis-
dorf - Alfter-Impekoven – Alfter-Oedekoven - Alfter 
(Stadtbahn) - Bonn-Dransdorf - Immenburgstraße – 
Hbf (Linienbezeichnung N9)

(2) Die Bundesstadt Bonn überträgt dem Rhein-Sieg-
Kreis die Aufgabe und Befugnis, die Linien bzw. Linien-
abschnitte, die nach den jeweils gültigen abgestimmten 
Nahverkehrsplänen für die Bundesstadt Bonn und für 
den Rhein-Sieg-Kreis aus dem Gebiet des Rhein-Sieg-
Kreises in das Gebiet der Bundesstadt Bonn einbrechen, 
den Schwerpunkt der Erschließung im Gebiet des Rhein-
Sieg-Kreises haben und daher zu einem Linienbündel im 
Rhein-Sieg-Kreis gehören, in eigenem Namen zu bestel-
len (delegierende Übertragung der Bestellbefugnis). Dies 
betrifft die Linienverkehre in folgenden Korridoren zwi-
schen dem Rhein-Sieg-Kreis und der Bundesstadt Bonn, 
wobei die zum Zeitpunkt des Abschlusses der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung geltende Linienbezeichnung 
ebenfalls aufgeführt ist:

- Schulverkehr Troisdorf/Niederkassel – Bonn/Nord – 
Hersel (Linie 595)

- Schulverkehr Sankt Augustin - Bonn-Pützchen (Linie 
599)

- Bonn-Duisdorf Bf - Alfter-Oedekoven - Alfter (Stadt-
bahn) - Bornheim-Roisdorf Bf - Bornheim Mitte - 
Sechtem Bf (Linienbezeichnung 633)

- Bonn Nord, Josephinum – Alfter-Nettekoven (Schü-
lerverkehr, Fahrten der bisherigen Linie 641) 

- Bonn-Lessenich - Duisdorf Bf - Alfter-Oedekoven – 
Alfter-Gielsdorf (Linienbezeichnung 680) 

- Rheinbach Bf – Alfter-Witterschlick - Bonn Hbf  
(Linienbezeichnung 800)

- Hardtberg Gaußstraße – Alfter-Witterschlick Bf – Alf-
ter-Volmershoven (Linienbezeichnung 812)

- Rheinbach Bf – Swisttal-Heimerzheim - Bornheim – 
Bonn-Tannenbusch (Linienbezeichnung 817)

- Sechtem Bf - Waldorf - Bornheim - Roisdorf Bf - Her-
sel – Bonn Josephinum (Linienbezeichnung 818; auf 
Bonner Stadtgebiet nur Schulfahrten)

- Alfter - Duisdorf Bf - Röttgen - Meckenheim Indus-
triepark Bf (Linienbezeichnung 843)

- Bonn Hbf - Duisdorf Bf - Morenhoven – Heimerz-
heim (Linienbezeichnung 845)

- Bad Godesberg Bf - Villip - Merl - Meckenheim Bf 
(Linienbezeichnung 855)

- Remagen-Oedingen - Berkum - Ließem - Lannesdorf 
- Bad Godesberg Bf (Linienbezeichnung 856)

- Meckenheim Bf - Berkum - Niederbachem - Bad Go-
desberg Bf (Linienbezeichnung 857)

- Endenich Nord - Dransdorf - Roisdorf Bf (Linienbe-
zeichnung 883)

(3) Für die nachfolgenden Linien bzw. Linienabschnitte 
sollen sogenannte Gemeinschaftsgenehmigungen erteilt 
werden. Da diese Gemeinschaftsgenehmigungen nach 
der Genehmigungspraxis der Genehmigungsbehörden 
nicht „anstoßend“ bis zur Gebietsgrenze der jeweils an-
deren Gebietskörperschaft erteilt werden können, ist der 
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jeweils anderen Gebietskörperschaft ebenfalls die Bestell-
befugnis einzuräumen. Dies betrifft die Linienverkehre 
in folgenden Korridoren zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis 
und der Bundesstadt Bonn, wobei die zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gel-
tende Linienbezeichnung ebenfalls aufgeführt ist:

- Bonn Hbf - Beuel - Niederkassel - Lülsdorf (Linien-
bezeichnung SB 55)

- Vilich-Müldorf - Gielgen - Hoholz - Birlinghoven - 
Rott - Söven - Hennef Bf (Linienbezeichnung 516)

- Bonn-Hbf - Beuel - Sankt Augustin Zentrum - Nie-
derpleis - Buisdorf - Hennef Bf (Linienbezeichnung 
529)

- Oberpleis Busbf - (Thomasberg) - Stieldorf - Vin-
xel - Niederholtorf - Pützchen - Beuel - Bonn Hbf  
(Linienbezeichnung 537)

- Sankt Augustin Zentrum (Stadtbahn) - Menden - 
Meindorf - Geislar - Schwarzrheindorf - Beuel - Bonn 
Hbf (Linienbezeichnung 540)

- Oberpleis Busbahnhof - Bockeroth - Rauschendorf 
- Stieldorf - Vinxel - Oberkassel Süd (Stadtbahn) -  
Königswinter Bahnhof (Linienbezeichnung 541)

- Bonn Hbf - Castell – Niederkassel (Linienbezeich-
nung 550)

- Bonn Hbf - Beuel - Müllekoven - Eschmar - Kriegs-
dorf - Rotter See - Oberlar - Troisdorf Bf (Linienbe-
zeichnung 551)

- Bonn Nord Am Neuen Lindenhof - Bergheim - Mül-
lekoven - Eschmar - Sieglar RSVG (Linienbezeich-
nung 552)

- Bonn-Ramersdorf - Küdinghoven - Pützchen - Holz-
lar - Sankt Augustin-Hangelar Ost (Stadtbahn) (Li-
nienbezeichnung 635)

- Bonn-Beuel Mitte - Küdinghoven - Ramersdorf - Hol-
torf - Gielgen - Hoholz - Sankt Augustin-Hangelar 
Ost (Stadtbahn) (Linienbezeichnung 636)

- Bonn Hbf - Beuel - Schwarzrheindorf - Geislar - Sankt 
Augustin-Menden - Sankt Augustin-Mülldorf (Stadt-
bahn) - Siegburg Bf (Linienbezeichnung 640)

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 geregelte delegierende 
Übertragung der Aufgaben und Befugnisse beinhaltet das 
Recht, die erforderlichen Bekanntmachungen nach dem 
allgemeinen Vergaberecht oder gemäß der VO (EG) Nr. 
1370/2007 in eigenem Namen zu veröffentlichen sowie 
öffentliche Dienstleistungsaufträge nach dem allgemeinen 
Vergaberecht oder gemäß der VO (EG) Nr. 1370/2007 in 
eigenem Namen zu erteilen.

(5) Die Verantwortung für die Bestellung von Verkehrs-
leistungen auf den in § 1 Absatz 1 bis Abs. 3 genannten 
Korridoren und den daraus resultierenden Linien bzw. 
Linienabschnitten obliegt der jeweils die Bestellbefugnis 
übernehmenden Partei. Sie hat mit den übertragenen Be-
fugnissen alle bei deren Ausübung ggf. eintretenden Kos-
tenerstattungspflichten gegenüber Dritten übernommen. 

Dies gilt auch für Kosten etwaiger Nachprüfungsverfah-
ren oder anderer Rechtsschutzverfahren.

(6) Die mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ge-
mäß den vorstehenden Absätzen übertragenen Bestellbe-
fugnisse der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Krei-
ses auf die jeweils andere Partei umfasst nicht die übrigen, 
in den vorstehenden Absätzen unerwähnt gebliebenen 
Befugnisse eines Aufgabenträgers nach dem ÖPNVG 
NRW oder einer zuständigen Behörde gem. VO (EG) 
Nr. 1370/2007 für das Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises und 
das Stadtgebiet Bonn (insbesondere Nahverkehrsplanung 
oder allgemeine Vorschriften). Diese verbleiben bei dem 
jeweils ursprünglichen Aufgabenträger. 

Die Systematik der Verteilung der den Parteien als Auf-
gabenträger vom Land NRW jährlich gewährten ÖPNV-
Pauschalen gem. §§ 11 Abs. 2, 11a ÖPNVG NRW bleibt 
von der Regelung dieser Vereinbarung ebenfalls unbe-
rührt. Die Parteien bleiben unabhängig von der Über-
tragung der Bestellbefugnis jeweils weiterhin berechtigte 
Empfänger dieser Pauschalen.

(7) Die die Vergabebefugnis übernehmende Partei infor-
miert die andere Partei jeweils rechtzeitig vor Veröffent-
lichung der Vorabbekanntmachung zur (Direkt-)Vergabe 
eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Sinne der 
VO (EG) Nr. 1370/2007 über deren Inhalte. Ferner über-
mittelt sie der die Vergabebefugnis übertragenden Parteien 
vor Vergabe eine um Geschäftsgeheimnisse bereinigte Ko-
pie des für das jeweils beauftragte Verkehrsunternehmen 
geltenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags. Diese ist 
von der die Vergabebefugnis übertragenden Partei ver-
traulich zu behandeln.

§ 2 
Grundsätze der Linienaufteilung

(1) Die Linienaufteilung für gebietsübergreifende Linien 
gemäß § 1 Abs. 3 beruht auf einer anteiligen Verteilung 
gemäß der auf dem Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers 
zu erbringenden Streckenkilometer. Die Aufgabenträger 
beabsichtigen, für diese Verkehrsleistungen Gemein-
schaftsgenehmigungen an die Stadtwerke Bonn Verkehrs-
GmbH (SWBV) und die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft 
mbH (RSVG) erteilen zu lassen. 

(2) Für die in § 1 Abs. 1 und 2 genannten und von der 
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-
Kreises-SSB-GmbH (SSB)/der SWBV betriebenen Stadt-
bahnlinien sollen Gemeinschaftsgenehmigungen an SSB 
und SWBV, für die von der Regionalverkehr Köln GmbH 
(RVK) betriebenen linksrheinischen Buslinien sollen Ein-
zelgenehmigungen an die RVK erteilt werden.

(3) Für die übrigen in § 1 Abs. 1 und 2 genannten gebiets-
übergreifenden Buslinien sollen Einzelgenehmigungen an 
die SWBV (§ 1 Abs. 1) und die RSVG (§ 1 Abs. 2) erteilt 
werden. Hierbei handelt es sich um Verkehre, deren Ver-
kehrsfunktion vorrangig dem Gebiet eines Aufgabenträ-
gers zuzuordnen ist.

(4) Ändert sich die Verkehrsfunktion einer der unter  
§ 2 Abs. 1 und 3 fallenden Linien wesentlich, ist eine 
 Verschiebung der Linie zwischen den Gruppen gem. § 2 
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Abs. 1 und Abs. 3 möglich. Die Parteien tragen dafür 
Sorge, dass nach Verschiebung künftig eine entsprechend 
geänderte Konzession erteilt wird. So entstandene neue 
Gemeinschaftskonzessionen der SWBV und der RSVG 
werden ab entsprechender Konzessionierung dem § 1 
Abs. 3 zugeordnet, neue Einzelkonzessionen entspre-
chend § 1 Abs. 1 (SWBV) bzw. 1 Abs. 2 (RSVG). 

§ 3 
Genehmigungsrecht

(1) Die Bundesstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis ver-
pflichten sich, in Genehmigungsverfahren Dritter nach 
dem PBefG, die andere als die in § 1 Abs. 1 bis Abs. 3 ge-
nannten Verkehre auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn 
und des Rhein-Sieg-Kreises betreffen, keine Einwen-
dungen geltend zu machen, keine eigenen Rechtsbehelfe 
anzustrengen und keine Rechtsbehelfe Dritter zu unter-
stützen, die dem rechtlichen Interesse der jeweils anderen 
Vertragspartei im Hinblick auf den Schutz der durch § 1 
Abs. 1 bis Abs. 3 umfassten Linien entgegenstehen. 

(2) Die Parteien sind sich darüber einig, dass sie etwaige 
Bedenken gegen den Streckenverlauf, die Taktung und 
Bedienungsqualität einzelner Linien, die (auch nur parti-
ell) parallel zu den in § 1 Abs. 1 bis 3 genannten Linien 
verlaufen sollten, auf der Ebene der Nahverkehrsplanung 
oder einer vergleichbaren Angebotsfortschreibung mit-
einander abstimmen werden.

(3) Sofern eine Partei beabsichtigt, im Rahmen öffent-
licher Dienstleistungsaufträge ausschließliche Rechte im 
Sinne des Art. 2 lit. f) VO (EG) Nr. 1370/2007 zu gewäh-
ren, erfolgt dies, soweit bei Linien gemäß § 1 Absätze 1 
bis 3 das Gebiet der jeweils anderen Partei betroffen ist, 
nur nach vorheriger Zustimmung der anderen Partei. 
Verkehrsleistungen, die den abgestimmten Nahverkehrs-
plänen der Parteien entsprechen, sind von der gewährten 
Ausschließlichkeit ausgenommen.

§ 4 
Entschädigung für die Aufgabendelegation

(1) Die Parteien legen eine angemessene Entschädigung 
im Sinne des § 23 Abs. 4 GkG NRW sowie § 16 Abs. 2 der 
Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-
Sieg für die Aufgabendurchführung auf dem Gebiet des 
jeweils anderen Aufgabenträgers unter Beachtung nach-
folgender Grundsätze fest. 

(2) Die Parteien vereinbaren einen Naturalausgleich der 
durch die Verkehrsunternehmen SWBV und RSVG wech-
selseitig erbrachten gebietsübergreifenden Verkehrsleis-
tungen auf den unter § 1 Abs. 3 aufgeführten Linien. Die 
Verkehrsleistungen sind wechselseitig im Rahmen eines 
Naturalausgleiches gegeneinander aufzurechnen. Im Er-
gebnis ist die wechselseitige Verkehrsleistungserbringung 
innerhalb von zwölf Monaten auszugleichen. Soweit ein 
Ausgleich der Verkehrsleistung nicht innerhalb von zwölf 
Monaten erfolgt, werden die Mehr-/Minderleistungen  
finanziell ausgeglichen.

(3) Die übrigen Buslinien sowie die Stadtbahnlinien wer-
den nicht in den Naturalausgleich einbezogen. Die ange-
messene Entschädigung für die von der RVK betriebenen 

Buslinien erfolgt über die entsprechenden gesellschafts-
vertraglichen Regelungen der RVK. Die Gewährung ei-
ner angemessenen Entschädigung im Sinne des Absatzes 1 
betreffend die SSB erfolgt auf Ebene der Aufgabenträger, 
die Ermittlung der Höhe der Entschädigung erfolgt ent-
sprechend der bisherigen Praxis der (konsortial-)vertrag-
lichen Regelung. Für die in § 2 Abs. 3 genannten Linien 
findet kein Ausgleich statt. 

(4) Die Parteien streben an, für die bis zum Inkrafttreten 
dieses Vertrages wechselseitig erbrachten Leistungen ei-
nen vollständigen Naturalausgleich durch die Verkehrs-
unternehmen SWBV und RSVG durchzuführen.

(5) Die Parteien stellen die Umsetzung dieser Vereinba-
rung über ihre Verkehrsunternehmen sicher. 

§ 5 
Einnahmeaufteilung

(1) Die Parteien tragen Sorge dafür, dass die von ihnen mit 
der Erbringung der dieser Vereinbarung zugrunde liegen-
den Verkehrsleistung beauftragten Verkehrsunternehmen 
für die in § 1 Abs. 3 genannten Linien eine Vereinbarung 
zur Einnahmeaufteilung auf den gemeinschaftlich kon-
zessionierten Linien schließen, die dem nachstehenden 
Grundsatz entspricht: Fahrgäste im Binnenverkehr wer-
den dem örtlich zuständigen Verkehrsunternehmen zuge-
ordnet (d. h. auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn der 
SWBV und auf dem Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises der 
RSVG), Fahrgäste im grenzüberschreitenden Verkehr 
sollen nach Anzahl der durchfahrenen Tarifzonen bzw. 
nach der jeweils aktuellen VRS-Tarifregelung aufgeteilt 
werden. 

(2) Die Parteien werden die Verkehrsunternehmen an-
weisen, den Zweckverband VRS zu autorisieren, die 
Einnahmen der in § 1 Abs. 3 genannten, gebietskörper-
schaftsübergreifenden Linien gebietskörperschaftsscharf 
zu berechnen. Die Berechnungen sind beiden Parteien 
schriftlich mitzuteilen.

§ 6 
Inkrafttreten und Laufzeit der 

öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

(1) Diese Vereinbarung wird hinsichtlich des Übergangs 
der Bestellbefugnis am Tage nach der Bekanntmachung 
im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam 
(§ 24 Abs. 4 GkG NRW) und berechtigt ab ihrem Wirk-
samwerden zur Einleitung von Vergabeverfahren. 

(2) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird auf unbe-
stimmte Dauer geschlossen. 

(3) Diese Vereinbarung kann durch jede Partei bis zum 
30. Juni eines jeden Jahres mit Wirkung zum Fahrplan-
wechsel im Dezember des Folgejahres schriftlich gekün-
digt werden. Die Kündigung hat schriftlich gegenüber der 
anderen Partei zu erfolgen und ist von dem kündigenden 
Vereinbarungspartner der Aufsichtsbehörde schriftlich 
anzuzeigen. Die Wirksamkeit der Kündigung richtet sich 
nach § 24 Abs. 5 GkG NRW. 

(4) Davon unberührt bleibt das Recht einer Partei, die 
Vereinbarung jederzeit aus wichtigem Grund außeror-
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dentlich zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt beispiels-
weise dann vor, wenn eine wesentliche Änderung der 
gesetzlichen Befugnisse eines ÖPNV-Aufgabenträgers 
erfolgt, die die Wahrnehmung eines oder mehrerer Be-
fugnisse gem. § 1 durch die Bundesstadt Bonn oder den 
Rhein-Sieg-Kreis unmöglich macht oder wenn gegen we-
sentliche Interessen einer Partei verstoßen wurde. Sofern 
es der kündigenden Partei zumutbar ist, soll eine Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten (Zeitraum zwischen dem 
Zugang der Kündigungserklärung und dem Wirksamwer-
den der Kündigung) eingehalten werden.

(5) Mit Kündigung oder Aufhebung dieser Vereinbarung 
fallen sämtliche mit der Aufgabenträgerstellung verbun-
denen Aufgaben und Befugnisse an die ursprünglichen 
Aufgabenträger zurück.

§ 7 
Aufsichtsbehördliche Bestätigung, Verfahren

(1) Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde sowie der Bekanntmachung. Die Kündi-
gung und Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 24 Abs. 2, 
3 und 5 GkG NRW).

(2) Die Parteien verpflichten sich, die Kündigung oder 
Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 24 Abs. 5 GkG NRW).

§ 8 
Schlussbestimmungen

(1) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder werden oder die 
Vereinbarung eine an sich notwendige Regelung nicht 
enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der Vereinba-
rung im Übrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich, zur 
Ersetzung einer unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke, 
eine rechtlich zulässige Bestimmung unter Beachtung der 

gebotenen Form zu vereinbaren, die so weit wie möglich 
dem entspricht, was die Parteien gewollt haben oder nach 
dem Sinn und Zweck der Vereinbarung gewollt hätten, 
wenn sie die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit 
der betreffenden Bestimmung bzw. die Regelungslücke 
erkannt hätten.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung, 
einschließlich dieser Schriftformklausel, bedürfen der 
Schriftform, sofern keine notarielle Form zu beachten ist.

Für die Bundesstadt Bonn Für den Rhein-Sieg-Kreis 
Bonn, den 9. Juli 2021 Siegburg, den 28. Juni 2021

Frau Oberbürgermeisterin     Herr Landrat 
D ö r n e r S c h u s t e r

Genehmigung

Zwischen der Stadt Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis ist 
gemäß den Vorschriften der §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in 
der zurzeit geltenden Fassung (SGV NRW 202) die vor-
stehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahr-
nehmung von Bestellbefugnissen abgeschlossen worden.

Diese Vereinbarung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2 GkG 
NRW i. V. m. § 29 GkG NRW aufsichtsbehördlich geneh-
migt sowie gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 GkG NRW bekannt 
gemacht.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 
Abs. 4 GkG NRW am Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Bezirksregierung Köln wirksam.

Köln, den 22. Juli 2021

Bezirksregierung Köln 
Az. 31.1.6.3-450

Im Auftrag 
gez.  S t e i r e i f
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Einzelpreis dieser Nummer 0,16 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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